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 Merkblatt Zivile Trauungen  
 
 

 

Allgemein 
Schloss Jegenstorf ist offizielles Zeremonienlokal des Zivilstandskreises Bern-Mittelland. Neben 
den beliebten Hochzeitfeiern im romantischen Schlosspark oder im Festzelt können zivile 
Trauungen im historischen Saal gebucht werden. Generell gelten für alle Vermietungen und 
Veranstaltungen die allgemeinen Bedingungen sowie die Parkordnung der Stiftung Schloss 
Jegenstorf.  
 
Für die zivilen Trauungen bitten wir Sie und Ihre Gäste, folgende Punkte im Speziellen zu 
beachten: 
 
Die Zeremonie 
Die Reservation Ihres Trautermins ist über das Zivilstandsamt Bern-Mittelland zu tätigen:  
031 635 42 00. Termine für Ziviltrauungen können frühestens ein Jahr zum Voraus reserviert 
werden. 
 
Die Zeremonie wird durch das Zivilstandsamt durchgeführt. Fragen rund um die Zeremonie sind 
dem Zivilstandsamt direkt zu stellen. 
 
Gäste 
Das Zeremonielokal bietet Platz für maximal 25 Gäste nebst dem anwesenden Paar und 
Trauzeuginnen/ -zeugen.  
 
Anfahrt/Parkplätze 
Alle Informationen finden Sie auf der Webseite des Schlosses sowie in den Allgemeinen 
Bedingungen. Der Schlosshof ist jederzeit für Feuerwehr und Rettungdienste freizuhalten und 
darfn nur in Absprache mit der Verwaltung befahren werden. 
 
Darbietungen 
Darbietungen jeglicher Art bedürfen der vorgängigen Bewilligung durch die Verwaltung der Stiftung 
Schloss Jegenstorf. Die Anfragen müssen mindestens 14 Tage vor dem Anlass eingereicht 
werden. 
 
Reis / Rosenblätter / Konfetti 
Das Streuen von Reis, Rosenblättern, Konfetti und Ähnlichem ist auf dem ganzen Areal nicht 
erlaubt. 
 
Fotografieren 
Das Fotografieren vor oder nach den zivilen Trauungen im Schlossinnern ist aus organisatorischen 
Gründen nicht möglich. Wenn Sie Fotoaufnahmen im Schloss machen wollen, bitten wir Sie hierzu 
einen separaten Termin zu vereinbaren. 
 
Das Fotografieren im Schlosspark ist erlaubt gemäss den Konditionen für Film und Foto. Diese 
finden Sie auf der Webseite des Schlosses; es wird um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. 
 
Kosten 
CHF 150.00 Gebühr des Zivilstandsamt (von diesem direkt in Rechnung gestellt) 
CHF 320.00.Gebühr der Stiftung Schloss Jegenstorf (von dieser direkt in Rechnung gestellt) 
 
Räumlichkeiten für Aperos und Essen 
Gerne vermieten wir Ihnen eine unserer Lokalitäten auf dem Schlossareal. Alle Infos dazu finden 
Sie auf der Webseite des Schlosses. 
 
Ein selbst organisierter Apéro auf unserem Areal ist auch an Ziviltrautagen ohne eine 
gemietete Lokalität nicht erlaubt! 


